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Unser Zeichen: 105-10/kh/kh Iserlohn, den 06.04.2011
Ihr Zeichen:

In Sachen

XXX XXX./. Jobcenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle -

Aktenzeichen : S 28 AS 308/09 (VNR: 187526)

nehme ich auf Grund der gerichtlichen Verfügung vom 30.03.2011 zum gegnerischen Schriftsatz vom

23.02.2011 wie folgt Stellung:

Die teilweise Abhilfeentscheidung/ das Teilanerkenntnis wird angenommen und die Klage insoweit für

erledigt erklärt.

Begehrt und beantragt werden nunmehr noch 99.99 EUR. 

Diese Summe ergibt sich aus dem Kaufpreis der Waschmaschine 199,99 EUR + Lieferung 30.00

EUR + Anbauteile 1,59 EUR ./. 100,00 EUR (teilw. Bewilligung 29.04.09) ./. 30,00 EUR ./. 1,59 EUR
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(teilw. Abhilfe 21.03.2011).

Der Antrag in der Klageschrift beziffert irrtümlich nur 199,00 EUR für den Kaufpreis der

Waschmaschine. Tatsächlich betrug der Kaufpreis lt. Quittung 199,99 EUR. Der Antrag wird daher

wie oben dargelegt berichtigt.

(Rechtsanwalt)




